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Fallkatalog 4 – RVG-Fälle schwer
für RA-Auszubildende Ende 2. und 3. Lehrjahr
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Vorgehensweise: Nachdem du die jeweilige Frage gelesen hast, logge dich bitte in www.kanzleifachwissen24.de ein und erarbeite dir mit dieser wunderbaren Hilfe die Antworten. 

Die Fachfragen in diesem Teil 4 sind teilweise sehr schwer. Sie sind deswegen viel schwieriger als die anderen, da du die Antworten selbst unter die Fragen bringen musst. Jedoch ist jede Antwort nachfolgender Fragen unter www.kanzleifachwissen24.de beschrieben, manchmal sogar als „Frage – Antwort“ und manchmal wunderbar in den Texten erklärt. Deine Aufgabe ist es nun, die Lösungen zu erlesen und sie dir unter die jeweiligen Fachfragen zu schreiben. Am besten ist es, wenn du die Lösung mit deinen eigenen Worten unter die jeweilige Frage bringst. Du kannst die Texte aus www.kanzleifachwissen24.de nehmen, solltest sie aber noch in die Ich-Form umschreiben. Auch so lernst du bereits.
Vorteil: Du lernst spielend leicht für deine Prüfung und vor allem für die Praxis und bist anderen einen großen Schritt voraus. Frage wenn nötig gern auch deinen Chef oder deine Ausbilderin, z. B. die Mitarbeiterin. Wenn du diese Fragen alle beantwortet und – ganz wichtig – auch verstanden hast, dann darfst du wirklich sehr stolz auf dich sein. Einem sehr guten Prüfungsergebnis und einer wunderbaren Mitarbeit für deine Kanzlei steht nun nichts mehr im Wege.
Achtung: Versuche bitte nicht, alle Fragen auf einmal zu beantworten, denn das hat schon manch  einen Nicht-Azubi überfordert. Langsam lernen ist besser, weil du dir das Gelesene dadurch viel besser einprägen kannst. Unser Beruf fordert uns und erlaubt es, dass wir uns immer weiterbilden dürfen. Denn nur wer etwas schafft, wächst persönlich und beruflich. Je mehr du weißt, desto mehr kannst du im Leben erreichen.
Tipp 1! Da sämtliche Fragen/Antworten auf kanzleifachwissen24.de stehen, kannst du gezielt nach Wortgruppen aus den Fragen in der Umfangreichen Suchfunktion suchen.
Tipp 2! Ich habe dir die Fragen extra als Worddokument zur Verfügung gestellt, damit du nach der jeweiligen Frage bzw. deren vorgegebenen Antworten die Lösungen an deinem PC hinschreiben kannst. Somit erarbeitest du dir dein eigenes DIN-A-4 Arbeitsskript im anwaltlichen Gebührenrecht mit einer hohen Schwierigkeitsstufe. Bitte lies dein Skript vor der Prüfung unbedingt nochmals durch! Erarbeite dir die Fragen am PC, denn somit lernst und vertiefst du dessen Umgang und wirst Punkte holen im Fach Textverarbeitung (Formatierung: Franklin Gothik Book, teilweise Vivaldi, Schriftgröße 11 bzw. die Beispiele 10, Zeilenabsatz genau: 14, Blocksatz, Farbe RGB 255, 80, 80). Möchtest du zu Hause weiter arbeiten (was wichtig ist), dann frage deine Kanzlei, ob sie dir einen USB-Stick zur Verfügung stellt, damit du sowohl von der Kanzlei, als auch von zu Hause aus an dem jeweiligen Fragenkatalog weiter arbeiten kannst.
Viel Spaß beim Lesen, Erarbeiten und Lernen wünscht dir deine Konstanze Halt  
Und los geht es:                                                (Die 1. Frage habe ich für dich bereits beantwortet.)
( Fachfrage Arbeitsrecht:
1. Fachfrage: Ihr seid in einem arbeitsrechtlichen Beschlussverfahren tätig gewesen und habt dann die Sache im schriftlichen Verfahren für erledigt erklärt. Erhaltet ihr die Terminsgebühr?
☻ Antwort: Im schriftlichen Verfahren erhält der Rechtsanwalt nur dann die Terminsgebühr, wenn er gem. Nr. 3104 Abs. 1 VV RVG eine Sachentscheidung (Urteil bzw. im arbeitsgerichtlichen Beschlussverfahren der Beschluss) oder einen schriftlichen Vergleich geschlossen hat. Wenn die Sache für erledigt erklärt wurde, ohne dass ein Beschluss in der Sache erging, kann analog zu Nr. 3104 Abs. 1 VV RVG keine Terminsgebühr angesetzt werden. 

Das arbeitsrechtliche Beschlussverfahren ist ein völlig anderes als das arbeitsrechtliche Urteilsverfahren. Während das arbeitsrechtliche Urteilsverfahren eher auf den individuellen Fall gerichtet ist, gilt das arbeitsgerichtliche Beschlussverfahren nach § 80 ArbGG für Rechtsstreitigkeiten mit kollektivem Bezug, d. h. hauptsächlich Streitigkeiten zwischen Arbeitgebern und Betriebsräten (z. B. ob dem Betriebsrat Flüge oder PCs oder Internetzugang gewährt werden müssen). Es entstehen die ganz normalen Gebühren aus Teil 3 VV RVG. Das Beschlussverfahren ist gerichtskostenfrei; Gebühren und Auslagen werden nicht erhoben. Sofern die Hinzuziehung eines Rechtsanwaltes durch den Betriebsrat notwendig war, hat der Arbeitgeber die dem Betriebsrat hierdurch entstandenen Kosten zu tragen.
Das habe ich in www.kanzleifachwissen24.de gefunden, als ich in der umfangreichen Suchfunktion „Beschlussverfahren“ eingegeben habe.

( Fachfrage Aufforderungsschreiben
1. Fachfrage: Die Mutti deiner Freundin, die auch RA-Auszubildende ist, aber in eine andere Schule geht, wendet sich heute für ihre Azubi-Tochter an dich. In dem Aufforderungsschreiben des Fleischermeisters Anton Meier ./. Roland Müller GmbH aus der Musterakte in www.kanzleifachwissen24.de ist keine Umsatzsteuer angesetzt, weil der Musteraktenmandant Anton Meier zum Vorsteuerabzug berechtigt ist. Sie sagt, dass in der Schule ihrer Tochter das anders gelehrt wird. Was ist nun richtig?
☻ Antwort: 

( Fachfragen Beratungshilfe

1. Fachfrage: Du hast über einen Berechtigungsschein vor einem Jahr die Beratung nach Nr. 2501 VV RVG abgerechnet. Heute kommt der Mandant wieder und lässt sich noch einmal beraten. Die Staatskasse gibt euch keinen neuen Berechtigungsschein, da ihr bereits einen habt. Was kannst du noch abrechnen?
☻ Antwort: 

2. Fachfrage: Berechnest du bzw. dein Chef euren Mandanten gegenüber die 10 EUR Beratungshilfegebühr gem. Nr. 2500 VV RVG oder lasst ihr sie weg? Warum?
☻ Antwort: 

3. Fachfrage: Wenn du gegenüber der Staatskasse zuerst die Beratung nach Nr. 2501 VV RVG über 30 EUR ohne Post- und Telekommunikationsentgelte abgerechnet hast und später die Geschäftsgebühr nach Nr. 2503 VV RVG über 70 EUR abzgl. der 30 EUR Beratungsgebühr, also 40 EUR, kannst du dann die Post- und Telekommunikationsentgelte nur noch von den 40 EUR oder doch von den 70 EUR berechnen?
☻ Antwort: 

( Fachfragen Buchführung
1. Fachfrage: Wie verbuchst du die Zinsen, die der Gegner auf das Aufforderungsschreiben mit bezahlt? Stehen die Zinsen euch oder euren Mandanten zu?
☻ Antwort: 

2. Fachfrage: Wie verbuchst du die Zinsen, die ihr in der Klage für die Gerichtskosten und Anwaltsgebühren geltend macht? Wem stehen sie zu? Euch oder dem Mandanten? Oder macht ihr in euren Klagen gar keine Zinsen auf die Gerichtskosten und Anwaltsgebühren geltend?
☻ Antwort: 

3. Fachfrage von mir an dich: Ich hatte 2005 eine Umsatzsteuersonderprüfung im Haus. Da fragte ich den Prüfer natürlich, wie es das Finanzamt mit der Umsatzsteuer auf die 10 EUR Beratungshilfegebühr gem. Nr. 2500 VV RVG sieht. Am 24.11.2010 verabschiedete sich ein anderer Prüfer, der bei mir gleich mehrere Jahre geprüft hat und den ich auch fragte, wie er bei den Anwälten denn die Umsatzsteuerpflicht auf die 10 EUR Beratungshilfegebühr gem. Nr. 2500 VV RVG und die Umsatzsteuer auf steuerfreie Auslagen, wie z. B. Gerichtskosten, Kosten für die Anforderung der Akte der Staatsanwaltschaft, Handelsregisterauszugkosten usw. sieht. Was denkst du, was die Prüfer geantwortet haben auf die Frage, wie sie bei Rechtsanwälten die „Steuerfreien Auslagen“ überprüften, d. h. ob Anwälte diese mit oder ohne Umsatzsteuer verbuchen? Muss der Anwalt steuerfreie Auslagen mit oder ohne Umsatzsteuer berechnen?

☻ Antwort: 


( Fachfrage Bußgeldsachen
1. Fachfrage: Dein Chef hat in einer Bußgeldsache aufgrund Nichtverweisung, Falschverweisung usw. Beschwerde eingelegt. Der Beschwerde wurde stattgegeben, die Staatskasse hat die Kosten der Beschwerde zu erstatten. Was kannst du jetzt für die Beschwerde abrechnen?
☻ Antwort: 


( Fachfragen Erhöhungsgebühr
1. Fachfrage: Drei Auftraggeber beauftragen deinen Rechtsanwalt, 24.500 EUR einzuklagen, was er auch tut. Vor dem Landgericht wird verhandelt. Daraufhin wird die Beklagte verurteilt, 24.500 EUR an die drei Kläger zu zahlen. Bevor der Rechtsanwalt die Kostenfestsetzung für die drei Auftraggeber beantragen kann, kündigen alle drei Auftraggeber das Mandat. Der eine zieht nach München, der andere nach Berlin, der nächste bleibt in Leipzig. Keiner hat mehr Kontakt zueinander. Jeder betreibt die Kostenfestsetzung gegen die Beklagte, die somit drei Mal 24.500 EUR zahlen soll. Kann das richtig sein?
☻ Antwort: 

( Fachfragen Familiensachen

1. Fachfrage: Du hast noch nie eine Familienakte nach RVG-Recht abgerechnet. Was musst du beachten? 
☻ Antwort: 



2. Fachfrage: Was ist ein Verfahrensbeistand?
☻ Antwort: 


3. Fortführende Fachfrage: Was verdient der Verfahrensbeistand?
☻ Antwort: 

( Fachfragen Gebühren querbeet
1. Fachfrage: Immer wieder gibt es Probleme mit der Verbindung von mehreren Verfahren. Einmal wird verhandelt, einmal nicht, einmal setzt das Gericht nur einen Wert an, das andere Mal verschiedene Werte. Hast du eine Grundregel?
☻ Antwort: 

Beispiel dazu: Die Klägerin, vertreten durch Rechtsanwalt Momm, begehrt mit ihrer Klage die Zahlung von 312.498,79 EUR. In einem anderen Verfahren begehrt sie, ebenfalls vertreten durch Rechtsanwalt Momm, die Zahlung von 57.292,86 EUR. Im letzteren Verfahren wird ein Haupttermin anberaumt, in welchem beide Verfahren gemeinsam verhandelt werden. Die Sach- und Rechtslage wurde gemeinsam erörtert. Anschließend wurde der Rechtsstreit in beiden Verfahren durch den Abschluss eines Vergleichs, der beide Aktenzeichen trägt, beigelegt. Der Streitwert wird für den 1. Rechtsstreit auf 312.498,79 EUR festgesetzt und im 2. Verfahren auf 57.292,86 EUR, für die Verhandlung jedoch auf den zusammengerechneten Betrag beider Verfahren und für den Vergleich in beiden Sachen ebenfalls auf den zusammengerechneten Betrag aus diesen beiden Einzelbeträgen. Welche Gebühren fallen an?
Lösung:  

2. Fachfrage: Kann ein Steuerbüro ebenfalls Gebühren nach dem Rechtsanwaltsvergütungs-gesetz berechnen? Z. B. wenn es einen Mahnbescheid wegen offener Gebührenforderungen erstellen muss? 
☻ Antwort: 

3. Fachfrage: Kann dein Chef etwas berechnen, wenn der Mandant zu euch in die Kanzlei kommt und deinem Chef den Sachverhalt schildert, doch noch bevor er ihn beraten kann, erhält der Mandant einen Anruf und die Sache ist erledigt?
☻ Antwort: 




( Fachfrage Gegenstandswert

1. Fachfrage: Was ist ein Auffangwert?
☻ Antwort: 

2. Fachfrage: Welcher Wert ist anzusetzen, wenn die Behörde dem Kraftfahrzeughalter die Führung eines Fahrtenbuches auferlegt? Bitte beachte den Streitwertkatalog „Verwaltung“ unter dem Menüpunkt „Downloads“ oben rechts auf www.kanzleifachwissen24.de. 
☻ Antwort: 

3. Fachfrage: Welcher Wert ist in einem Verfahren anzusetzen, das auf die Aussetzung der sofortigen Vollziehung nach § 80 VwGO bezüglich des Führens eines Fahrtenbuches abzielt? Auch hier möchtest du den Streitwertkatalog „Verwaltung“ beachten.

☻ Antwort: 


( Fachfragen Geschäftsgebühr

1. Fachfrage: Wenn ihr die Geschäftsgebühr von eurem Mandanten im Vorschuss- oder normalem Rechnungswege bereits erhalten habt, wieso soll sie dein Chef dann als Verzugsschaden mit einklagen?
☻ Antwort: 

2. Fachfrage: Wie rechnest du die Geschäftsgebühr an, wenn du vorher Beratungshilfe abgerechnet hast und dein Chef nun klagt?
☻ Antwort: 

3. Fachfrage: Zählt ein außergerichtliches Pauschalhonorar als "Geschäftsgebühr" i. S. d. Nr. 2300 VV RVG? Muss ein Pauschalhonorar angerechnet werden? 
☻ Antwort: 


4. Fachfrage: Klagt dein Chef die Geschäftsgebühr voll oder gem. Vorbemerkung 3 Abs. 4 VV i. V. m. § 15a Abs. 2 RVG nur zur Hälfte als Verzugsschaden gegen den Gegner mit ein? Was rätst du im heutigen Insolvenzzeitalter?
☻ Antwort: 

5. Fachfrage: Wer hat die Geschäftsgebühr zu tragen bzw. wie muss ich anrechnen, wenn ein Prozessvergleich zustande kam?
☻ Antwort: 


6. Fachfrage: Dein Chef kommt mit einem Vergleichsprotokoll von der mündlichen Verhandlung. Dort steht neben dem Passus, dass der Beklagte die gerichtlichen Kosten zu 80 % zu zahlen hat und daneben die außergerichtlichen Kosten zu 80 % zahlen muss. Ist die von euch eingeklagte Geschäftsgebühr gegen den Gegner so mit tituliert worden? Die gerichtlichen Gebühren werden in der Kostenfestsetzung tituliert und du kannst daraus vollstrecken. Doch kannst du aus dem vom Chef abgeschlossenen Prozessvergleich bezüglich der außergerichtlichen Kosten auch vollstrecken?

☻ Antwort: 


7. Fachfrage: Ihr habt mittels Aufforderungsschreiben 1.500 EUR geltend gemacht. Sodann sind noch Ansprüche dazugekommen und es wurden insgesamt 7.500 EUR eingeklagt. Nun hast du wie folgt abgerechnet:

1,3 Geschäftsgebühr gem. Nr. 2300 VV RVG aus 1.500 EUR                    
136,50 EUR
Auslagen Teil 7 VV RVG

+

1,3 Verfahrensgebühr Nr. 3100 VV RVG aus 7.500 EUR                            
535,60 EUR
anzurechnen ist 0,65 GeschG aus 1.500 EUR                                     ./.      
  68,25 EUR
verbleibt Verfahrensgebühr i. H. v.                                                                
467,35 EUR
1,2 Terminsgebühr aus 7.500 EUR                                                               
494,40 EUR
Zwischensumme netto






961,75 EUR
Auslagen Teil 7 VV RVG

Du hast die gerichtlichen Kosten festsetzen lassen, doch die Gegenseite behauptet nun, dass die Geschäftsgebühr aus 7.500 EUR anzurechnen wäre. Bei ihr kämen als gerichtliche Gebühren heraus:

1,3 Verfahrensgebühr Nr. 3100 VV RVG aus 7.500 EUR     
             

535,60 EUR
anzurechnen ist 0,65 GeschG aus 7.500 EUR                   
          ./.  
267,80 EUR
verbleibt Verfahrensgebühr i. H. v.                                      
                
267,80 EUR
1,2 Terminsgebühr aus 7.500 EUR                                      
 
 
494,40 EUR
Zwischensumme netto






762,20 EUR
Auslagen Teil 7 VV RVG

Stimmt das, was die Gegenseite sagt? 
☻ Antwort: 

8. Fachfrage: Ihr habt den Mandanten in der Scheidung, in Unterhaltsfachfragen und über den Zugewinnausgleich beraten und einen Brief an die Gegenseite gesandt. Daraufhin folgte ein Besprechungstermin in euren Räumen mit dem gegnerischen Anwalt und den Parteien, in dem es um diese Gegenstände ging. Zwei Tage später entzieht der Mandant euch das Mandat, da er denkt, dass dein Chef eher der Gegenseite zugeneigt ist. Du muss jetzt ganz genau abrechnen, da es sicher einen Rechtsstreit über die Gebührenhöhe geben wird. Du hast eine 2,2 Geschäftsgebühr wegen der zweistündigen Besprechung, aber keine Terminsgebühr angesetzt. Kann das richtig sein, wenn in der Akte von Anfang an der Prozessauftrag drin war? 
☻ Antwort: 

9. Fachfrage: Ihr habt ein Aufforderungsschreiben gemacht über drei Forderungen. Gerichtlich habt ihr aber nur einen Teil durchbekommen. Welchen Verzugsschaden (Geschäftsgebühr) bekommst du erstattet?
☻ Antwort: 



10. Fachfrage: Es sind außergerichtlich 5.000 EUR geltend gemacht worden. Danach sind davon 2.000 EUR in ein Mahnverfahren (Zahlungsanspruch) und 3.000 EUR in eine Klage (Räumungsanspruch) integriert worden. Wie rechnest du intern ab bzw. wie musst du die Geschäftsgebühr anrechnen? Ihr habt verloren. Der Mandant hat die Geschäftsgebühr bereits bezahlt. Musst du die Gegenstandswerte splitten nach 3.000 und 2.000 EUR oder nach § 15 Abs. 3 RVG anrechnen? Was schlägst du als Lösung vor?
☻ Antwort: 


( Fachfrage Gütestellenverfahren vor der Landesjustizverwaltung

1. Fachfrage: Dein Chef ist für euren Mandanten außergerichtlich tätig geworden, weil der Arbeitgeber ihm gekündigt hat. Sodann wurde er tätig vor einer Gütestelle der Landesjustizverwaltung. Kündigungsschutzklage wird voraussichtlich noch erhoben. Die RS-Versicherung erstattete nun eine 0,75 Gebühr und du hast keine Ahnung, wie sie darauf kommt. Die Hälfte von 1,3 Geschäftsgebühr ist doch 0,65 und nicht 0,75, oder nicht? Du bist nicht gewillt, dich einfach damit zufrieden zu geben, was die RS-Versicherung erstattet.
☻ Antwort: 

( Fachfrage Hebegebühr

1. Fachfrage: Einer eurer Schuldner zahlt nun schon seit 2005 Raten von mtl. 50 EUR ein. Ihr leitet diese Raten Monat für Monat an euren Mandanten weiter und berechnet dafür immer nur die Hebegebühr. Kannst du dafür nicht noch etwas berechnen?
☻ Antwort: 

2. Fachfrage: Bei 10.340 EUR Hebegebühr steht in der Konstanze-Halt-Gebührentabelle auf www.kanzleifachwissen24.de 63,35 EUR und bei einem der Anwaltsprogramme 63,32 EUR. Was ist nun richtig?
☻ Antwort: 


( Fachfragen Korrespondenzanwalt / Unterbevollmächtigter 

1. Fachfrage: Ihr habt ein Korrespondenzmandat erhalten und sollt Termin vor dem Amtsgericht wahrnehmen. Gebührenteilung wurde vereinbart. Einen Tag vor dem Termin hat das Gericht mitgeteilt, dass der Termin nicht stattfindet, da nunmehr im schriftlichen Verfahren weiter entschieden wird. Bekommt ihr als Unterbevollmächtigte dann die 1,2 Terminsgebühr gem. Nr. 3402 VV RVG trotzdem?

☻ Antwort: 


2. Fachfrage: Euer Mandant ist rechtsschutzversichert. In der Versicherungsvereinbarung steht eine Gebührenteilungsregelung von 50 % zu 50 %. D. h. der Hauptbevollmächtigte und der Unterbevollmächtigte sollen jeweils 50 % von den angefallenen Gebühren erhalten. Ist das statthaft? 
☻ Antwort: 

Beispiel dazu: Der hauptbevollmächtigte Rechtsanwalt Meier beauftragt im Namen der Mandantschaft den unterbevollmächtigten Rechtsanwalt Otto, einen Rechtsstreit vor dem weit entfernten Gericht durchzuführen. Rechtsanwalt Otto nimmt den streitigen mündlichen Verhandlungstermin wahr. Es wurde Gebührenteilung aller anfallender Gebühren vereinbart.
Lösung:   

3. Fachfrage: Sind die Kosten nach dem JVEG mit Umsatzsteuer zu berechnen? Und wann brauchen wir in unserem Beruf das JVEG? 
☻ Antwort: 


4. Fachfrage: Welche Gebühr könnte abgerechnet werden für eine Tätigkeit des Rechtsanwalts im gerichtlichen Verfahren, in welchem er weder zum Prozessbevollmächtigten noch zum Unterbevollmächtigten noch zum Korrespondenzanwalt beauftragt worden war?
☻ Antwort: 


5. Fachfrage: Ihr vertretet eine Mandantin in München in einem Sozialrechtsstreit vor der Verwaltungsbehörde. Es sind Rahmengebühren abzurechnen. Danach habt ihr vor dem Sozialgericht München geklagt. Es wird ein Gerichtstermin angesetzt, doch die Mandantin ist inzwischen verzogen nach Edewecht (= Norddeutschland). Da die Mandantin beim Termin anwesend sein muss, wurde die Sache an das nun zuständige Sozialgericht Oldenburg abgegeben. Ihr habt sodann einen Unterbevollmächtigten aus Oldenburg gebeten, euch vor dem Sozialgericht Oldenburg zu vertreten. Nach der mündlichen Verhandlung sendete er euch seine Kostennote wie folgt:

Verfahrensgebühr gem. Nr. 3103 VV RVG i. H. v.             170,00 EUR (Mittelgebühr)
Terminsgebühr gem. Nr. 3106 VV RVG i. H. v.                  200,00 EUR (Mittelgebühr)
Auslagen Nr. 7002 und Nr. 7008

Sind die angesetzten Gebühren-Nummern aus dem VV RVG korrekt? Und was kann man überhaupt in Untervollmachtssachen im Sozialverfahren abrechnen?
☻ Antwort: 


( Fachfrage Kostenfestsetzung

1. Fachfrage: Gilt denn § 11 Abs. 8 RVG auch für die Geschäftsgebühr? 

☻ Antwort: 


( Fachfragen Mahnverfahren

1. Fachfrage: Du hast einen Mahnbescheid beantragt, dann einen Vollstreckungsbescheid. Die Antragsgegnerin hat sodann Einspruch gegen den Vollstreckungsbescheid eingelegt. Als ihr das streitige Verfahren aufgerufen habt, zahlte sie die Forderung aus dem Mahnbescheid (ohne Gebühren). Wie kommst du jetzt an die 1,3 Verfahrensgebühr Nr. 3100, 3305 VV RVG zzgl. Auslagen aus Teil 7 VV RVG? 

☻ Antwort: 

2. Fachfrage: Was macht dein Chef als Beklagtenvertreter, wenn der Kläger nur einen Teil der Mahnbescheidssumme eingeklagt hat? Der Antragsteller hatte 10.000 EUR mittels Mahnbescheid gegen euren Mandanten geltend gemacht und nachdem dein Chef Widerspruch einlegte, nur 5.000 EUR im streitigen Verfahren geltend gemacht. Wie verhält es sich jetzt mit der Widerspruchs-Verfahrensgebühr gem. Nr. 3307 VV RVG aus dem Mahnverfahren, die dein Chef aus 10.000 EUR verdient hat? 
☻ Antwort: 


( Fachfragen Post- und Telekommunikationsentgelte

1. Fachfrage: Mehrfach ist es dir bereits aufgefallen, dass bei Abrechnungen in Strafsachen durch euer Anwalts-Programm bei der Position Entgelte für Post- und Telekommunikation ein Betrag in Höhe von 40,00 EUR in Ansatz gebracht wird. Dies wurde durch euch bisher immer korrigiert auf 20,00 EUR. Zunächst dachtet ihr, ein Eingabefehler. Aber auch nach nunmehr mehreren erfolgten Programmpflegen ist diese Frage für euch nicht behoben. Für euch stellt sich die Frage, ob die Postpauschale in Höhe von 20,00 EUR auf die Grundgebühr Nr. 4100 VV RVG anfällt und diese auf die weiteren Gebühren anfallende Postpauschale nicht anzurechnen ist, z. B.:
Grundgebühr Nr. 4100 VV RVG                                                   165,00 EUR
Verfahrensgebühr Rechtszug AG Nr. 4106 VV RVG                   140,00 EUR
Post- und Telekommunikation Nr. 7002 VV RVG                         40,00 EUR
Zwischensumme netto usw.

Oder darf hier nur die Postpauschale i. H. v. 20,00 EUR angesetzt werden?
☻ Antwort: 

2. Fachfrage: Die Rechtsschutzversicherung will euch für das Vorverfahren und für das Hauptsacheverfahren in Bußgeldsachen nur einmal die Auslagenpauschale nach Nr. 7002 VV RVG bezahlen. Geht das? Beachte bitte die Rechtsprechung.
☻ Antwort: 


( Fachfrage Prozessauftrag

1. Fachfrage: Ist es aus gebührenrechtlicher Sicht besser, dass sich dein Chef zuerst den unbedingten außergerichtlichen Auftrag erteilen lässt und erst dann, wenn dieser scheitert den Prozessauftrag? Oder tendierst du dazu, dass er sich aus gebührenrechtlicher Sicht gleich den Prozessauftrag erteilen lassen sollte?
☻ Antwort: 

1. Fachfrage: Wo kommt mehr heraus?

a) Ihr lasst euch den unbedingten außergerichtlichen Auftrag erteilen und erst später, falls dieser außergerichtliche Auftrag scheitert, den Prozessauftrag. oder

b) Ihr lasst euch gleich den Klageauftrag erteilen, klagt aber die Summe noch nicht ein. oder

c) Ihr lasst euch gleich den Klageauftrag erteilen und klagt die Summe ein.

In allen drei Aufträgen (a) und (b) und (c) habt ihr mit der Gegenseite zur Vermeidung eines gerichtlichen bzw. weiteren gerichtlichen Verfahrens gesprochen. Weiterhin traft ihr in allen drei Verfahren eine Einigung. 
Streitwert 10.000 EUR
☻ Antwort a): 

☻ Antwort b): 

☻ Antwort c): 

( Fachfragen Prozesskostenhilfe (PKH)

1. Fachfrage: Das Gericht hat im PKH-Bewilligungsverfahren einen Streitwert festgesetzt und eine Kostenentscheidung erlassen. Wenn du keine Gebühren bei der Gegenseite abrechnen darfst, wieso ist diese Entscheidung dann so gefällt worden?
☻ Antwort: 

2. Fachfrage: Wenn die Geschäftsgebühr bei Prozesskostenhilfe entstanden ist, wie macht man dann die Geschäftsgebühr als Verzugsschaden geltend? Geht man hierbei von der normalen Berechnung § 13 RVG oder von den gekürzten PKH-Sätzen § 49 RVG aus?
☻ Antwort: 

Beispiel dazu PKH-Kostenfestsetzungsantrag:
Der Mandant zahlt einen Vorschuss über Rechtsanwaltskosten i. H. v. von 489,45 EUR.

Vorschuss gem. § 9 RVG
1,3 Geschäftsgebühr aus 5.000 EUR gem. Nr. 2300 VV RVG              391,30 EUR  
Post- und Telekomentgelte gem. Nr. 7002 VV RVG                                 20,00 EUR
Zwischensumme netto                                                                             411,30 EUR
Umsatzsteuer gem. Nr. 7008 VV RVG 19 %                                             78,15 EUR
Gesamtsumme brutto                                                                              489,45 EUR  bezahlt

Danach wird der Mandant arbeitslos. Der Rechtsanwalt beantragt für ihn über 5.000 EUR Wert PKH und macht danach die Klage anhängig. PKH wird ohne Ratenzahlung bewilligt. Es wird ein Termin anberaumt, in welchem auch verhandelt wird. Die Sache erledigt sich durch Urteil.
Lösung:     

3. Fachfrage: Ihr habt eine Beratungsvergütung über 190 EUR mit dem Mandanten vereinbart. In der Vergütungsvereinbarung nach § 34 RVG habt ihr stehen, dass keine Anrechnung auf spätere Gebühren stattfindet. Dann habt ihr geklagt und für den Mandanten unter eurer Beiordnung Prozesskostenhilfe bewilligt erhalten. Die Kanzlei hat die Beratungsvergütung als Vorschuss gegenüber der Staatskasse mit angegeben. War das richtig?
☻ Antwort: 


4. Fachfrage: Ihr habt aufgrund PKH-Beiordnung gegenüber der Staatskasse eine 1,3 Verfahrensgebühr und eine 1,2 Terminsgebühr abgerechnet. Die Staatskasse zahlte anstandslos. Heute kommt ein Schreiben, in dem die Rechtspflegerin beabsichtigt, eine Überzahlung zurückzufordern, denn es hätte seinerzeit aufgrund Versäumnisurteils nur eine 0,5 Terminsgebühr abgerechnet werden dürfen. Darf die Staatskasse das? 
☻ Antwort: 


5. Fachfrage: Ihr habt geklagt. Später im ersten mündlichen Verhandlungstermin wird PKH bewilligt, aber nicht rückwirkend. Die Staatskasse hat euch sowohl die Verfahrensgebühr als auch die Terminsgebühr erstattet, doch die Gerichtskosten will sie nicht bezahlen, da diese vor PKH-Bewilligung entstanden sind. Hast du eine Idee, was du der Rechtspflegerin schreiben könntest?
☻ Antwort: 

( Fachfragen Rechtsschutzversicherungen (RS-Versicherungen)

1. Fachfrage: Du weißt, dass es für die Einholung der Deckungszusage bei der RS-Versicherung des Mandanten eine Geschäftsgebühr gem. Nr. 2300 VV RVG aus dem Wert, von dem der Mandant befreit werden möchte, gibt, weil dies eine separate Angelegenheit ist. Dein Anwalt glaubt dir das aber nicht. Findest du dazu in www.kanzleifachwissen24.de etwas, was du deinem Chef mit Entscheidungen vorlegen könntest?
☻ Antwort: 

2. Fachfrage: Ihr habt mehrere Klagen für ein und denselben Mandanten anhängig gemacht. Nun, in der Abrechnung, will die Rechtsschutzversicherung, dass die Werte addiert und von den addierten Werten die Gebühren genommen werden, weil dann weniger Gebühren heraus kommen. Sie sagt, dass der Rechtsanwalt vorher Deckungsschutz einholen hätte müssen und nicht, nachdem vier Klagen anhängig gemacht wurden. Was ist richtig?

☻ Antwort: 

3. Fachfrage: Ihr habt ein Problem mit der Rechtsschutzversicherung. Dein Chef hat in privater Sache geklagt und sich selbst vertreten. Dein Anwalt ist als Privatperson rechtsschutzversichert. Er hat die Kosten "seines Anwalts", also seine eigenen Kosten, der RS-Versicherung in Rechnung gestellt, doch die will nicht bezahlen. Sie meint, er hätte sich von einem anderen Anwalt vertreten lassen müssen, um Anwaltskosten von der RS-Versicherung erstattet zu erhalten. Hast du eine Idee?
☻ Antwort: 


4. Fachfrage: Die Rechtsschutzversicherung schreibt, dass sie Geld von euch zu bekommen hat. Sie hat in ihrer Berechnung die noch zu erhaltenden und noch nicht eingegangenen zurückzuerstattenden Gerichtskosten bereits berücksichtigt. Du hast ihr geschrieben, dass die Gerichtskosten noch nicht erstattet wurden und im Übrigen auch kein Anspruch auf Erstattung besteht. Doch sie schreibt schon wieder und listet alles haargenau auf und schreibt vor allem, dass Erstattungsansprüche gegen Dritte auf den Rechtsschutzversicherer übergegangen seien. Was ist richtig?
☻ Antwort: 

5. Fachfrage: Die RS-Versicherung zahlte im Wege des Vorschusses Anwaltskosten und Gerichtsgebühren. Der Mandant hat laut Versicherungsvertrag eine Selbstbeteiligung von 300 EUR zu leisten, die er an den Anwalt zahlte. Der Rechtsstreit wurde mit einem Anerkenntnisurteil beendet, so dass Gerichtskosten zurückerstattet wurden. Dein Rechtsanwalt wollte diese erhaltenen Gerichtskosten zuerst mit der Selbstbeteiligung des Mandanten verrechnen und erst dann den Rest an die RS-Versicherung zurückerstatten.

Die Rechtsschutzversicherung akzeptierte die Verrechnung der Gerichtskosten mit der Selbstbeteiligung des Mandanten, also die Geltendmachung des so genannten Quotenvorrechts gem. § 67 VVG, aber nicht. Was nun?
☻ Antwort: 

6. Fachfrage: Es geht um eine Abrechnung in einer Unfallsache. Ihr habt die Kfz-Versicherung außergerichtlich aufgefordert, 2.100 EUR zu bezahlen. Doch diese zahlte nur 1.400 EUR einschließlich der 1,3 Geschäftsgebühr aus 1.400 EUR. Da eine weitere Zahlung abgelehnt wurde, verklagt ihr die Kfz-Versicherung auf Zahlung von 700 EUR. Es findet eine mündliche Verhandlung statt. Allerdings steht in der Kostenentscheidung, dass die Kosten gegeneinander aufgehoben werden. Ihr habt der Rechtsschutzversicherung des Mandanten die 1,3 Verfahrens- und 1,2 Terminsgebühr aus 700 EUR in Rechnung gestellt und die mit titulierte anteilige, also bereits gem. Vorbemerkung 3 Abs. 4 VV RVG gekürzte Geschäftsgebühr. Doch die RS-Versicherung zahlt nur die Verfahrens- und Terminsgebühr in voller Höhe, bei der Geschäftsgebühr macht sie eine Gesamtrechnung. Kann das richtig sein? 

☻ Antwort: 


7. Fachfrage: Es sind zwei Versicherungen da. Jede von ihnen erstattet die Gebühren aus verschiedenen Werten, da ständig die Erweiterung der Klage vorkam. Die eine Versicherung erstattet die Gebühren bis zum Tag X, die andere ab Tag X. Wie kannst du am besten abrechnen, damit jede Versicherung ihren korrekten Anteil zu zahlen hat? Gibt es eine Formel?
☻ Antwort: 

Beispiel dazu: Der Kläger Müller aus Leipzig, vertreten durch Rechtsanwalt Holle in Leipzig, klagt gegen den Versicherungsnehmer Meier und seine Kfz-Versicherung einen Betrag in Höhe von 5.000 EUR ein. Der Versicherungsnehmer Meier in Dortmund und seine Kfz-Versicherung verteidigen sich gegen diese Klage durch Rechtsanwalt Schulze in Dortmund. Rechtsanwalt Schulze wird jetzt von dem Versicherungsnehmer Meier allein beauftragt, in der gleichen Sache Widerklage wegen Schadensersatzes in Höhe von 2.500 EUR zu erheben. In dem Rechtsstreit wird streitig verhandelt über Klage und Widerklage. Danach ergeht für den Kläger ein klagestattgebendes Urteil in jeder Hinsicht. 

( Fachfragen Reisekosten

1. Fachfrage: Ihr rechnet sonst nur nach Vergütungsvereinbarungen ab und nun habt ihr zwei Sachen, in denen der Gegner die Kosten erstatten muss. Ihr habt so etwas noch nie gemacht. Mit dem Mandanten vereinbart war, dass in der einen Sache die Reisekosten 1. Klasse bezahlt und in der anderen Sache Mietwagenkosten erstattet werden sollen. Deine Chefs fahren nicht mit ihren eigenen Pkws. Hinzu kommt die Servicegebühr für das Reisebüro, welches den Mietwagen für euch gebucht hat, und die Spritkosten für das Betanken des Mietwagens (insgesamt ca. 500 EUR für 500 km). In der anderen Sache kommt hinzu, dass 100 km mit dem Taxi gefahren werden mussten, weil der Zug wegen Vereisung der Bahnstrecke mittendrin stehen blieb und ausfiel. Kannst du diesbezüglich Hilfestellung auf deiner Wissensplattform www.kanzleifachwissen24.de finden?
☻ Antwort: 


2. Fachfrage: Es gibt zwischenzeitlich so viele Gerichtsentscheidungen, dass der Rechtsanwalt seine Fahrtkosten erhält. Wieso zahlen die Rechtsschutzversicherungen so oft nicht?
☻ Antwort: 


3. Fachfrage: Erhält der Rechtsanwalt erst ab dem 100. Kilometer die Fahrtkosten? Ich frage dich deswegen, weil die Regelung der Dokumentenpauschale nach Nr. 7000 VV RVG (100.e Kopie) so komisch ist.  
☻ Antwort: 


( Fachfrage Sofortige Beschwerde

1. Fachfrage: Die Gegenseite hat sofortige Beschwerde (sofortige Erinnerung) gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss eingelegt, ihr habt darauf geantwortet, die Gegenseite nahm die sofortige Beschwerde wieder zurück. Bekommt ihr da auch die 0,5 Verfahrensgebühr gem. Nr. 3500 VV RVG? Und wenn ja, aus welchem Wert und von wem?

☻ Antwort: 


( Fachfragen Sozialrecht

1. Fachfrage: Du hast immense Probleme mit der Erstattung von Rahmengebühren bei der ARGE. Immer wieder streitet ihr euch bis teilweise zum Landessozialgericht. Die Gebührenerstattung liegt so niedrig, dass es sich fast gar nicht lohnt, hier noch tätig zu werden. Kannst du Hilfe unter deiner Wissensplattform www.kanzleifachwissen24.de finden?
☻ Antwort: 



2. Fachfrage: Du arbeitest (in diesem Fall) bei einer Kassenarztprüfstelle und die Rechtsanwälte, die die Ärzte vertreten, rechnen euch gegenüber statt einer 1,3 Geschäftsgebühr eine 1,8 Geschäftsgebühr ab. Nachdem sich die Kanzleien mit euch auf dem schriftlichen Wege auseinandergesetzt haben (die Vorwürfe zurückgewiesen, die Arztunterlagen geprüft und Stellung genommen haben), hat in fast allen Fällen eine umfangreiche Besprechung - meist in eurem Hause - stattgefunden. Da die Gegenstandswerte nicht gering sind, ist deine Chefin der Ansicht, den Rechtsanwälten stünde nur eine 1,3 Geschäftsgebühr zu. Was sagst du dazu?

☻ Antwort: 

3. Fachfrage: Kannst du mir sagen, was eine Untätigkeitsklage ist?
☻ Antwort: 



4. Fachfrage: Ist es denn richtig, dass bei Kostentragungspflicht des Gegners das Gericht die 2. Geschäftsgebühr gem. Nr. 2301 (oder Nr. 2401) VV RVG mit ihrem geringeren Rahmen gegen den Gegner festsetzt und der Mandant auf der 1. Geschäftsgebühr gem. Nr. 2300 (oder Nr. 2400) VV RVG mit ihrem vollen Rahmen sitzen bleibt?
☻ Antwort: 


Beispiel dazu: Herr Zufrieden beauftragt seinen Rechtsanwalt, den Grad seiner Behinderung feststellen zu lassen. Die Kommunalverwaltung setzt den Behindertengrad auf 20 % fest. Nun wird der Rechtsanwalt von Herrn Zufrieden beauftragt, gegen den Bescheid Widerspruch einzulegen, da 20 % zu wenig sind. Der Rechtsanwalt legt Widerspruch gegen den Bescheid ein. Daraufhin setzt die Behörde den Grad der Behinderung auf 30 % fest. Herr Zufrieden und sein Anwalt geben sich damit zufrieden. Immerhin verdient die Frau von Herrn Zufrieden richtig gutes Geld. Die Tätigkeit war nicht sonderlich umfangreich und nicht schwierig. Sie war normal. Herr Zufrieden macht eine Gebühr bei der Kommunalverwaltung geltend für die Tätigkeit im Verwaltungsvorverfahren (Verwaltungsbehördliches Verfahren). Er macht 240 EUR nach Nr. 2400 VV RVG zzgl. Auslagen geltend. Ist das richtig?
Lösung:   
( Fachfragen Strafsachen

1. Fachfrage: Viele Strafsachenanfänger/innen stoßen bei der Abrechnung immer auf eine Frage: Was ist der Unterschied zwischen Strafbefehl und Anklageerhebung? Kennst du die Antwort?

☻ Antwort: 



2. Fachfrage: Ihr habt mit der Kriminalpolizei und dem Krankenhaus, in welchem euer Mandant lag, korrespondiert. Dein Chef hat den Mandanten im Krankenhaus sowie während der Reha besucht. Der Mandant war dann noch in der Kanzlei zur Besprechung. Nun hat euer Mandant euch das Mandat entzogen. Deine Kollegin hat wie folgt abgerechnet:

      Grundgebühr gem. Nr. 4100 VV RVG
      (Vor)Verfahrensgebühr gem. Nr. 4104 VV RVG
      Entgelte für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen gem. Nr. 7002 VV RVG
      Umsatzsteuer gem. Nr. 7008 VV RVG 
      Endsumme

Hat sie so richtig abgerechnet?
☻ Antwort: 


3. Fachfrage: Ihr habt ewig lange an einer Strafanzeige wegen Veruntreuung gesessen. Zuvor habt ihr monatelang recherchiert und wirklich viel Arbeit mit dem Fall gehabt. Daneben habt ihr gegen den Veruntreuenden insgesamt 100.000 EUR geltend gemacht. Um was für ein Strafverfahren handelt es sich hier? Was kann jetzt abrechnet werden?
☻ Antwort: 


4. Fachfrage: Ihr seid in einer Strafsache vor dem Amtsgericht tätig gewesen und habt dem Mandanten bereits die Grundgebühr Nr. 4100 VV RVG und die Verfahrensgebühr Nr. 4106 VV RVG in Rechnung gestellt. Danach wurde die Sache nach § 74 GVG an die Große Strafkammer verwiesen. Gebühren für die Berufung könnt ihr ja nicht abrechnen. Was könnt ihr abrechnen?
☻ Antwort: 


5. Fachfrage: Der Mandant kommt mit einem Bußgeldbescheid in eure Kanzlei und ihr beratet ihn. Welche Gebühr erhaltet ihr noch neben der Grundgebühr? Oder gibt es gar keine Grundgebühr?
☻ Antwort: 


6. Fachfrage: Die Staatskasse hat in einer Strafsache von euch mit ihren Gerichtsgebühren aufgerechnet. Geht das und wie hättet ihr euch gegen eine Aufrechnung der Staatskasse schützen können?
☻ Antwort: 

( Fachfragen Stufenklage

1. Fachfrage: Stufenklage war erhoben, nach dem mündlichen Verhandlungstermin wurde die Klage abgewiesen, soweit der Kläger Auskunft begehrt. Wegen des Auskunftsanspruchs seid ihr in Berufung gegangen. Im Stufenklageprozess vor dem Amtsgericht wurde der Streitwert auf 80.000 EUR festgesetzt, wovon 10.200 EUR auf die Auskunft entfallen sollen. Ihr habt einen Kostenfestsetzungsantrag mit Gebühren aus 80.000 EUR Wert gestellt. Der Gegner sagt jedoch, dass die Gebühren nur aus dem Auskunftsanspruch von 10.200 EUR Wert anfallen. Stimmt das?
☻ Antwort: 

( Fachfrage Teilrechnungen

1. Fachfrage: Kannst du Teilrechnungen empfehlen, die jedes Mal nach Tätigwerden bzw. nach Entstehen einer Gebühr erstellt und vom Mandanten gefordert werden?
☻ Antwort: 



( Fachfragen Terminsgebühr

1. Fachfrage: Der Mandant kommt zu euch mit einer Klage, wonach er zur Zahlung verurteilt werden soll. Das Gericht ordnet das schriftliche Vorverfahren nach § 276 ZPO an. Ihr stellt den Antrag, die Klage abzuweisen. Wird hierdurch bereits die 1,2 Terminsgebühr ausgelöst? Beide Seiten haben entsprechende Anträge gestellt. Oder entsteht die Terminsgebühr im schriftlichen Verfahren erst, wenn das Gericht durch Beschluss oder Urteil entscheidet?
☻ Antwort: 

Beispiel 1 dazu: Nachdem die Voraussetzungen für ein schriftliches Verfahren vorlagen, erklärten beide Parteien in einem Zivilrechtsstreit ihr Einverständnis mit einer Entscheidung im schriftlichen Verfahren. Die entsprechenden schriftlichen Anträge wurden gestellt. Bevor allerdings eine gerichtliche Entscheidung ergeht, vergleichen die Parteien sich außergerichtlich. Was kann der Rechtsanwalt des Klägers und was kann der Rechtsanwalt des Beklagten berechnen?
Lösung:    
Beispiel 2 dazu: Der Rechtsanwalt erhebt für seinen Mandanten auftragsgemäß Klage beim zuständigen Amtsgericht wegen einer Forderung von 700 EUR. Der Beklagte wird im schriftlichen Vorverfahren aufgefordert, zur Klage Stellung zu nehmen. Am letzten Fristtag erkennt er die gesamte Forderung an. Welche Gebühren erhält der Rechtsanwalt?
Lösung:    

Beispiel 3 dazu: Im schriftlichen Vorverfahren ergeht ein Versäumnisurteil gegen den Beklagten über 122.000 EUR, weil der sich nicht fristgerecht einlässt. Dagegen legt der Rechtsanwalt Einspruch ein und erhebt Widerklage i. H. v. 115.000 EUR. Es wird ein Termin zur mündlichen Verhandlung anberaumt. In diesem Termin erscheint der Beklagte nicht. Es ergeht antragsgemäß ein zweites Versäumnisurteil gegen den Beklagten. Die Streitwerte betreffen nicht denselben Streitgegenstand. Wie lautet die Lösung?
Lösung:    

2. Fachfrage: Wenn lediglich ein Termin stattfindet, in welchem nur eine Partei erschienen oder ordnungsgemäß vertreten ist und ein Versäumnisurteil oder ein Antrag zur Prozess- und Sachleitung gestellt wird, erhält der Rechtsanwalt ja nur die 0,5 Terminsgebühr gem. Nr. 3105 VV RVG. Was ist, wenn dein Anwalt vor Gericht aber keinen Antrag stellt, weil der Beklagte nicht ordnungsgemäß geladen war? Gilt dies trotzdem als Termin im Sinne von Nr. 3105 VV RVG mit der Folge, dass bei einem weiteren Termin, nachdem der Beklagte ordnungsgemäß geladen war, die 1,2 Terminsgebühr nach Nr. 3104 VV RVG anfällt? Die Nichtladung ist doch nicht Schuld einer der Parteien?
☻ Antwort: 

Beispiel zur Kostensplittung bei Versäumnisurteil: Im schriftlichen Vorverfahren Heinz ./. Heinzelmann ist ein Versäumnisurteil ergangen, weil Heinzelmann seine Verteidigungsbereitschaft nicht angezeigt hat. Gegen dieses Versäumnisurteil legt Heinzelmann jedoch Einspruch ein. Das Versäumnisurteil wird in der mündlichen Verhandlung, in der beide Rechtsanwälte vertreten waren, wieder aufgehoben und die Klage wird abgewiesen. Es ergeht folgende Kostenentscheidung: Die Kosten des Verfahrens trägt der Kläger Heinz mit Ausnahme der Kosten der Säumnis, die Heinzelmann zu tragen hat. Welche Kosten muss Heinzelmann tragen?

3. Fachfrage: Euer Junganwalt ist der Meinung, dass in seinem ihm vorliegenden Fall eine 1,2 Terminsgebühr entstanden ist. Ihr seid im schriftlichen Verfahren nach § 495a ZPO tätig gewesen und es erging ein Versäumnisurteil. Ihr rechnet eine 1,2 Terminsgebühr ab. Allerdings schreibt die Rechtspflegerin jetzt zurück, dass nur eine 0,5 Terminsgebühr nach Nr. 3105 VV RVG entstanden sei. Euer Junganwalt meint, das steht aber nirgendwo, dass nur eine 0,5 Terminsgebühr abgerechnet werden können soll. Kannst du helfen?
☻ Antwort: 


4. Fachfrage: Du hast irgendwo gelesen, dass es für den E-Mail-Schriftverkehr eine 1,2 Terminsgebühr geben soll. Kann das richtig sein?
☻ Antwort: 

( Fachfragen Unfallsachen

1. Fachfrage: Wirken sich in Unfallsachen die Sachverständigenkosten und die Unkostenpauschale Streitwert erhöhend aus, oder nicht? 
☻ Antwort: 

Beispiel dazu: Der Rechtsanwalt wird beauftragt, eine Summe von 16.000 EUR außergerichtlich geltend zu machen. Der Mandant hatte die Gegenseite zuvor selbst in Verzug gesetzt. Nach Erhalt des Aufforderungsschreibens zahlt die Gegenseite 10.000 EUR, doch die restlichen 6.000 EUR möchte sie nicht begleichen. Auch von der Begleichung jedweder Anwaltskosten nimmt sie Abstand. Der Anwalt wird nun beauftragt, die restlichen 6.000 EUR einzuklagen. 

1. Was macht er als Hauptforderung geltend? 
2. Was macht er als Verzugsschaden geltend?
Lösung 1:    

Lösung 2:    

2. Fachfrage: Gibt es Kfz-Versicherungen, die anstelle von gesetzlichen Gebühren ihre Unfallsachen auch nach „Abkommen“ abrechnen?
☻ Antwort: 


3. Fachfrage: Ihr vertretet einen Mandanten in einer Unfallsache. Danach folgt ein Bußgeldbescheid, gegen den ihr vorgeht. Ist es sinnvoll, zwei Vollmachten zu haben?
☻ Antwort: 


( Fachfragen Zweitschuldnerhaftung

1. Fachfrage:
Der Gegner wurde verurteilt, die Hauptsumme zzgl. der Kosten zu tragen. Du hast die Kostenfestsetzung gegen den Gegner beantragt. Plötzlich kommt vom Gericht ein Schreiben, dass der Gegner nicht zahlungsfähig ist und daher der Kläger, also euer Mandant, die Gerichtskosten zu tragen hat. Kann das Gericht so etwas machen? Und wie kommt so etwas zustande?
☻ Antwort: 
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Herzlichen Glückwunsch, du hast die RVG-Fälle geschafft! Wow, dieser Fallkatalog 4 war ganz schön schwer. Sei nun ganz, ganz stolz auf dich! 
